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Fiir ein neues
ziircherisches
Medizinalgesetz

Zu Grofivaters Zeiten ist das ziircherische Medizinalgesetz
beraten und beschlossen worden. Noch war die Genossen-
schaftsidee nach heutiger Auffassung unbekannt, obwohl der
Konsumverein Ziirich um diese Zeit seine ersten Gehversuche
machte an der Hand von Karl Biirkli, der, von den Lehren
Karl Fouriers begeistert, diese praktisch zu verwirklichen be-
mitht war. Bei der Beratung des Medizinalgesetzes von 1854
konnte natiirlich niemand voraussehen, daf unter dessen Herr-
schaft einmal genossenschaftliche Apotheken entstehen kénnten.

Erst 55 Jahre spiéter, im Jahre 1909, ist die Griindung der
ersten Genossenschafts-Apotheke beschlossen worden. Was hat
sich in dieser Zeit nicht alles gewandelt! Die ganze Lebens-
haltung ist anders geworden. Die wissenschaftliche Forschung
hat gerade auf dem Gebiet der Gesundheitspflege und der
Krankenfiirsorge viele und wichtige Erkenntnisse erzielt und
verwirklicht. Dafiir nur zwei Belege: Von 1000 Lebend-
geborenen starben im ersten Lebensjahr um 1880 durch-
schnittlich 188, im Jahr 1939 noch 48. Von 1000 Minnern
wurden ums Jahr 1880 ihrer 126 mehr als 75 Jahre alt; um
1930 ihrer 2%6.

Diesem Wandel der Zeit hat der Regierungsrat im Jahr
1909 Rechnung getragen, als er der Genossenschafts-Apotheke
Winterthur die Bewilligung zum Betrieb einer Apotheke er-
teilte, mit der Begriindung:

. «Die Bestimmung des bisherigen Medizinalgesetzes, dal3
jeder, der eine Apotheke betreibe, auch Eigentiimer derselben
sein soll, laBt sich nicht mehr durchfiihren. Der Staat hat auch
kein Interesse daran, wem eine Apotheke gehort, und mul3
nur verlangen, dal3 dieselbe von einem patentierten Apotheker
geleitet werde.»

Ein bundesgerichtlicher Entscheid in einer andern Sache
veranlaBte den Regierungsrat im Jahr 1937, als die Kon-
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zession der Genossenschafts~Apotheke Winterthur erneuert
werden sollte, dies zu versagen. Die Genossenschaft hat dann
gemeinsam mit den Krankenkassen und Konsumvereinen eine
Volksinitiative eingereicht, durch welche der Abschnitt des
bestehenden Gesetzes iiber das Apothekerwesen neu geregelt
wird, wobei auch bestimmt ist, da} Genossenschaften, die von
Krankenkassen gebildet werden, die Bewilligung zum Betrieb
von Apotheken erhalten koénnen, wenn deren Leitung einem
diplomierten Apotheker iibertragen wird.

Es erscheint ohne weitere Begriindung selbstverstidndlich,
daB} den Krankenkassenverbianden als grofite Heilmittelver-
braucher das Recht zustehen soll, auf dem Wege der Selbst-
hilfe die Erfiilllung ihrer Aufgaben wirksamer zu gestalten
durch den Betrieb eigener Apotheken. Die Befiirchtung, daf}
allzu viele Genossenschafts-Apotheken entstehen werden, ist
unbegriindet, denn auch die Genossenschaften miissen ge-
wissenhaft haushalten, und bei der iibergrofen Zahl be-
stehender Apotheken im Kanton Ziirich sind den Neugriin-
dungen enge Grenzen gezogen.

Es handelt sich vor allem zunichst darum, den bestehen-
den Genossenschafts-Apotheken das gleiche Recht einzurdumen,
das unter gleichen Bedingungen jedem andern Apotheker zu-
steht. Damit sollen die vier genossenschaftlichen Apotheken
im Kanton vor dem Untergang bewahrt werden, nachdem die
Ziircher 10 bis 20, die Winterthurer 32 Jahre klaglos gear-
beitet und viel Gutes gewirkt haben.

Die Mitglieder der Bau- und Wohngenossenschaften des
Kantons Ziirich werden nicht zuriickstehen, wenn es gilt, den
Genossenschafts-Apotheken zu ihrem Recht zu verhelfen, und
durch ein freudiges Fa fiir die Annahme des Volksbegehrens
auf Revision des Medizinalgesetzes eintreten.



	Für ein neues zürcherisches Medizinalgesetz

